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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1986

Norm

MRG §9 Abs1

Rechtssatz

Auch der Hauptmieter, der eine wesentliche Veränderung ohne Anzeige und Einholung der Zustimmung des

Vermieters vorgenommen hat, ist berechtigt, im außerstreitigen Verfahren nachträglich die Zustimmung des

Vermieters einzuholen.
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